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Zwischenbericht Raumplanung IV
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

03.03.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
17.03.2025 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
25.03.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.03.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Bei dem vorliegenden Zwischenbericht Raumplanung IV handelt es sich um eine Fortschrei-
bung der Zwischenberichte Raumplanung I vom 26.11.2019 (VO/2019/07951), Raumpla-
nung II vom 17.06.2021 (VO/2021/09736) und Zwischenbericht Raumplanung III vom 
28.03.2024 (VO/2022/11513). Nach Beratung der Bürgerschaft des Zwischenberichts 
Raumplanung III am 28.03.2024 wurde der folgende Antrag von CDU/Bündnis 90/Die Grü-
nen und der FDP (VO/2022/11513-01) für die weitere Planung beschlossen:

1. Der konkrete Bedarf an zukünftigen Büroräumen ist noch einmal zu überprüfen und dar-
zustellen. Bei der Bemessung des Flächenbedarfs sind die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels, die potenzielle Ausweitung von Homeoffice sowie die Einführung von „New 
Work“- Arbeitsformen zu berücksichtigen. 

2. In der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden „laufende Kosten“ in den Varianten mit einer 
identischen Summe angesetzt. In einer Überarbeitung sind die konkreten Bewirtschaftungs-
kosten der einzelnen Immobilien anzusetzen. 

3. Die Aufwendungen und der Zeithorizont der notwendigen energetischen Sanierung der 
möglicherweise im Bestand verbleibenden Verwaltungsgebäude zum Erreichen der Klima-
neutralität ist zu benennen und in die Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzunehmen. Hierzu ist 
der Bestand systematisch zu erfassen (technischer Zustand/Verbräuche/prognostizierte Le-
bensdauer mit Instandsetzung und Sanierungsbedarf/Bewertung der energetischen Qualität). 

4.Die Roddenkoppel wird nicht mehr priorisiert. Als neue eventuelle Standorte werden das 
Schlachthofgelände und der Volksfestplatz geprüft. Die Verwaltung wird gebeten, weitere 
mögliche Standorte, die eine schnelle Umsetzung zulassen, zu benennen. Dabei werden 
Grundstücke, die sich nicht im Besitz der Stadt befinden, nicht ausgeschlossen. Da der 
Standort „Bundesbankgebäude“ für die räumliche Zusammenführung des GMHL nicht mehr 
zur Verfügung steht, soll die Verwaltung prüfen, wie dies kompensiert werden kann.
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Dieser Zwischenbericht Raumplanung IV dient dazu, die Aufträge der Bürgerschaft umzuset-
zen.

Bericht:

Siehe Anlage 1

Anlagen:
1 – Zwischenbericht Raumplanung IV

Senatorin Joanna Hagen
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